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Weisung Statutenänderungen 

1. Zweck
Diese Weisung reguliert Statutenänderungen in Schiesssportvereinen

2. Grundlage
Als Grundlage gelten:
- SSV Musterstatuten für Schützenvereine
- SSV Ausführungsbestimmungen über die administrativen Massnahmen bei

Vereinsauflösungen und Fusionen
- POM Bern Merkblatt Statutenänderungen
- MG Art. 133
- Schiessverordnung Art. 19
- Schiessanlagen Verordnung Art. 2, 7, 8, 9

3. Statutenänderungen für Schiessvereine Gewehr 300m / Pistole 50m, 25m und
10m
Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind bei einer Statutenänderung zu beachten:

a) Prüfung des Vereinsnamen durch die VVA: Der Vereinsname in den Statuten
und der VVA sollte gleich lauten!

b) Musterstatuten downloaden und anpassen.
c) Den Entwurf der geänderten Statuten dem Verantwortlichen Schiesswesen

des Kantons Bern zu einer Vorprüfung zustellen.
d) Nach der Genehmigung durch die Hauptversammlung drei Exemplare

original unterschrieben unter Angabe der Schriftart, der Schriftgrösse und der
Seiteneinstellungen zur definitiven Genehmigung an die Kantonale
Militärbehörde einreichen.

Die Genehmigung durch die Landesteilverbände wird durch die Kantonale 
Militärbehörde 
eingeholt. Bitte bringen Sie keine Genehmigungsvermerke an, diese werden durch 
die Militärbehörde eingefügt! 

4. Statutenänderungen für Schiessvereine Gewehr 50m und 10m
Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind bei einer Statutenänderung zu beachten:

a) Prüfung des Vereinsnamen durch die VVA: Der Vereinsname in den Statuten und
der VVA sollte gleich lauten!

b) Download der Musterstatuten beim MSSV.
c) Den Entwurf der geänderten Statuten dem MSSV Abteilung Dienste zu einer

Vorprüfung zustellen.
d) Nach der Genehmigung durch die Hauptversammlung, die Statuten in Format Word

an MSSV Abteilung Dienste senden, wir werden die Originale mit unseren
Unterschriften erstellen und Ihnen 2-fach zusenden.

https://www.swissshooting.ch/media/24331/1_13_10_d_musterstatuten_fuer_schuetzenvereine_2022.docx
https://www.swissshooting.ch/media/4222/ausfuehrungsbestimmungen_ueber_die_administrativen_massnahmen_bei_vereinsaufloesungen_und_fusionen.pdf
https://www.swissshooting.ch/media/4222/ausfuehrungsbestimmungen_ueber_die_administrativen_massnahmen_bei_vereinsaufloesungen_und_fusionen.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4093_4093_4093/de#art_133
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/754/de#art_19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/733/de#art_2
https://www.swissshooting.ch/media/24331/1_13_10_d_musterstatuten_fuer_schuetzenvereine_2022.docx
mailto:walter.meer@bssvbe.ch
mailto:walter.meer@bssvbe.ch
mailto:walter.meer@pom.be.ch
mailto:walter.meer@pom.be.ch
https://www.swissshooting.ch/media/24331/1_13_10_d_musterstatuten_fuer_schuetzenvereine_2022.docx
https://www.mssvbe.ch/index.php/verband/administration.html
https://www.mssvbe.ch/index.php/verband/administration.html


Mittelländer 
Schiesssportverband 

5. Schlussbestimmungen
Diese Weisung trittam 21. April 2022 in Kraft und ersetzt alle vorangegangenen
Weisungen und Regulationen zu Statutenanpassungen.

Schwarzenburg 20. April 2022 

Abteilungsleitung Dienste Präsident 

Stephan Weber 

Verweis auf PPT Präsentation POM Bern zur Thematik 

Abteilung Dienste 
Weisung Statuten-Aenderungen 

Version 20.04.2022 
Seite 2 von 2 



Amt für Bevölkerungsschutz, 
Sport und Militär 
des Kantons Bern 

Office de la sécurité civile, 
du sport et des affaires militaires 
du canton de Berne 

Polizei- und Militärdirektion 
des Kantons Bern 

Direction de la police 
et des affaires militaires 
du canton de Berne 

Papiermühlestrasse 17v 
Postfach 
3000 Bern 22 
Telefon 031 634 92 11 
Telefax 031 634 92 03 

www.pom.be.ch 

Abteilung Militär und Infrastruktur 
Schiesswesen  
Walter Meer 
031 634 92 06 
walter.meer@pom.be.ch 

Merkblatt Statutenänderungen 

Die nachfolgend aufgeführten Punkt sind bei einer Statutenänderung zu beachten: 

1. Musterstatuten bei der oben aufgeführten Amtsstelle verlangen

2. Den Entwurf der geänderten Statuten dem Verantwortlichen Schiesswesen des
Kantons Bern zu einer Vorprüfung zustellen.

3. Nach der Genehmigung durch die Hauptversammlung drei Exemplare original
unterschrieben unter Angabe der Schriftart, der Schriftgrösse und der
Seiteneinstellungen zur definitiven Genehmigung an die Kantonale Militärbehörde
einreichen.

4. Die Genehmigung durch die Landesteilverbände wird durch unser Amt eingeholt.

Bitte bringen Sie keine Genehmigungsvermerke an, diese werden durch uns
eingefügt!

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

Bern, 2. Oktober 2013 



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 

Statuten / Statuts 

Lizenzen / Licenses 

Präsidentenkonferenz 

Mitteländer Schiesssportverband 

1. Dezember 2017



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 
Tätigkeiten 
Activités 

Verein 
Société 

Kontaktstelle 
VVA 
Contact AFS 

Militär-
behörde 
Autorié 
militaire 

SSV 
FST 

 

Information über das Einleiten 

des Auflösungsprozesses 

schriftlich) 

Information sur le lancement  

du processus de dissolution (par 

écrit) 

Auflösungsversammlung / 

Assemblée de dissolution 

Protokoll der 

Auflösungsversammlung 

Procès-verbal  de l’assemblée de 

dissolution  



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 
Tätigkeiten 
Activités 

Verein 
Société 

Kontaktstelle VVA 
Contact AFS 



Militärbehörde 
Autorié militaire 



SSV 
FST 

Kenntnisnahme 

Kontrolle der Überein-

stimmung der Statuten mit 

den gesetzl. Grundlagen und 

Weiterleitung an  +  

Enregistre 

Contrôle la conformité des 

statuts et des bases légales 

et transmettre à  +  



Fragt beim Finanzchef des 

BSSV nach, ob alle 

Rechnungen bezahlt sind 

Bestätigt dem Verein den 

Erhalt der Unterlagen 





Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 
Tätigkeiten 
Activités 

Verein 
Société 

Kontaktstelle 
VVA 

Contact AFS 


Militär-
behörde
Autorié
militaire

SSV 
FST 

Informiert den Berner 
Schiesssportverband und den 
Landesteilverband  

Information à l’association 
bernoise sportive de tir  

 







Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 
Tätigkeiten 
Activités 

Verein 
Société 

Kontakt-
stelle VVA 

Contact 
AFS 

Militär-
behörde
Autorié
militaire

SSV 
FST 

Bestätigt als zuständiges Organ die 
Auflösung  
Valide la dissolution en tant 
qu’organe compétent 

Kontrolliert die Zuweisung der 
Pflichtschützen  (Vertrag)  

Contrôle l’attribution des tireurs 
astreints (convention) 



Informiert den Verein über weitere 
Massnahmen (Munition, Stilllegung der 
Anlage) 
Informe sur les  conséquences 
(munition, désaffectation) 











Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 
Tätigkeiten 
Activités 

Verein 
Société 

Kontakt- 
stelle VVA 

Contact AFS 

Militär-
behörde
Autorié
militaire

SSV 
FST 

 Information an

 / Information à

• SAT

• Eidg. Schiessoffizier / Offizier
fédérale de tir

• Präsident und Mitglied
Schiesskommission / Président et
membre du commission de tir

• USS

• Amt für Wasser und Abfall / office
de l’eau et déchêts )

 



Fusionen / Auflösungen 

Fusions / Dissolution 

Amt für Bevölkerungsschutz, 

Sport und Militär 

Office de la sécurité civile, 

du sport et des affaires militaires 

Polizei- und 

Militärdirektion 

des Kantons Bern  

Direction de la police 

et des affaires militaires 

du canton de Berne 

Checkliste Vereinsauflösungen und Fusionen 

Tätigkeit Verantwortlich Meldestellen Erledigung 

Voranzeige Auflösung oder Fu-

sion 
Verein 

Meldung an Militärbehörde 

und Kontaktstelle VVA KSV 

Auflösungsversammlung 

Protokoll (3-fach) 
Verein Kontaktstelle VVA KSV 

Information Verein 

Gemeinde und ange-

schlossene Verbände (Be-

zirk usw.) ohne KSV oder 

LT 

Kenntnisnahme, Kontrolle Statu-

tenkonformität, gesetzl. Grund-

lagen 

kantonale Militär-

behörde und Kon-

taktstelle VVA KSV 

Weiterleitung Protokoll 
Kontaktstelle VVA 

KSV 
SSV, Militärbehörde, 

Löschung des Vereins oder Zu-

sammenführung bei Fusion 
SSV 

Kontrolle der Löschung 

Kontaktstelle VVA 

KSV und Militär-

behörde 

Bestätigt Auflösung oder Fusion Militärbehörde 

Verein und Kontaktstelle 

VVA KSV, SAT, USS, ESO, 

Kantonale Schiesskommis-

sion 

Kontrolliert Zuweisung Pflicht-

schützen 
Militärbehörde 

Information weitere Massnah-

men (Stilllegung) 
Militärbehörde 

Verein, Gemeinde, Amt für 

Umwelt etc. 

Kontrolliert Rückschub  oder 

Verkauf der Munition an ande-

ren Verein 

ESO und SK 

Rückzug Betriebsbewilligung 

der Schiessanlage  

Kantonale Militär-

behörde 
Gemeinde, Verein 

Kontrolliert bei Stilllegung 

Schiessanlage, Rückbau der 

Sicherheitsrelevanten Bereiche 

ESO 
Kantonale Militärbehörde, 

Amt für Umwelt 

2015_01_13_Checkliste_Auflösung.docx


Statuten / Statuts 

Statutenänderungen Revision des statuts 

Musterstatuten verlangen 

Vorprüfung durch Kontaktstelle 
VVA BSSV 

Demander les modèle statuts 
Contrôle par la place de 
contact AFS ABST 

Genehmigung durch 
Hauptversammlung des Vereins 

Approuvé par assemplé 
générale de la société 

Einreichung der genehmigten 
Statuten an die Kontaktstelle 
VVA BSSV 

Envoyez les statuts approuvé à 
la place de contact AFS ABST 



Statuten / Statuts 

Statutenänderungen Revision des statuts 

Die Kontaktstelle VVA lässt die 
Statuten durch den Landesteil 
und sofern nötig (Vereine im 
Schiesswesen ausser Dienst) 
durch die kantonale 
Militärbehörde genehmigen 

La place de contact AFS laisse 
approuvé par la région et par 
l’autorité militaire du canton 
(selon des société tir hors du 
service) 



Statuten / Statuts 
Amt für BeYÖlkKUngsschutz. Office de 1a s@C:Urite cMle. 
Sport und Militär du sport et des albires militaires 

Polizei. und Diraction de 1a polce 
Militirdirettion et des affaires militlir@s 
des KantCll"ls Sem du cantcn de Seme 

Abteilung Militär 
Pal}iermiihlestrasse17v 
:!000 Sem 22 
Telefon +413163605 50 
Telefax +413163605 12 
www.be.ch/bsm 
am.bsm@pom.be.ch 

WalerMeer 
Direktwahl +41 31 ß36 05 57 
walter.meer@pom.be.ch 

Statutenänderungen von Schützenvereinen 

Dte nachfolgend aufgeführten Punkte sind bei einer Statutenänderung zu beachten: 

1. Musterstahrten bei der oben aufgeführten Amtsstelle 't'erlangen. 

2. Den Entwurf der geänderten Statuten der oben aufgeführten Amtsstelle zu einer Vorpn1-
fung zustellen. 

3. Nach der Genehmigoog durch die Hauptversammlung drei Exemplare original unter-
schrieben unter AfllJabe der Schriftart, der Schriftgrösse, der Seiteneinstellungen 
und nicht geheftet zur definitiven Genehmigung an die Kantonale Militärbehörde ei1Yei-
chen. 
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4. Die Genehmigung durch den oder die Landesteilverbände w.-d durch unser Amt einge-
holl

5. Bitte bringen Sie keine Genehmigungsvermerke an, diese werden durch uns einge. 
fügt! 

Bei Fragen steht Ihnen die oben aufgeführte Person gerne jederzeit zur Verfügung. 



Lizenzwesen 

Mutationsfenster 

2017 /2018 

Fênetre des mutation 

2017 / 2018 

1.12.2017 – 28. Januar 2018 

2018 = Neudruck aller Lizenzen 

Verteilung an DV an die Vereine 



Lizenzwesen 



Lizenzwesen 

Löschen  

von A-Mitgliedern 

ergibt beim B-Verein 

automatisch eine A-

Lizenz 

!!!ACHTUNG!!! 



Lizenzwesen / licence 

Muss durch den Verein in den 

Adressdaten Mitglieder erfasst 

werden (Update) 

Funktioniert nur wenn die 

Ausbildung Schützenmeister noch 

aktuell und unter der Ausbildung 

erfasst ist. 



Lizenzwesen /licence 

Grundsatz: 300m =  1. Priorität sofern der Schütze nicht 

etwas anderes wünscht 



Lizenzwesen /licence 

Kommunikationsbeitrag 

Berechnung: 

Mindestens für jeden Verein = 3 

dazu 20% aller Lizenzen (A+B) 

ohne U21 

Beispiel: 

Mindestens 3 

34 Lizenzen davon 20% 6 

Total 9 



Lizenzwesen /licence 

Neuerfassungen 

•Bitte genaue Daten erfassen

•Nachfragen ob allenfalls bereits in einem

anderen Verein Mitglied

•Auch «Doppel» Vornamen nachfragen

(Grunderfassung bei Ada erfolgt auf Grund der

Daten Einwohnerregister

•Wichtig vor allem bei U21 mit AHV-Nummer

Somit vermeiden wir Doppelerfassungen 



Fusionen / Auflösungen / Statuten 

Fusions / Dissolution / Statuts 

Lizenzwesen /licence 

Kontaktstelle VVA 

BSSV 

Contact AFS ABST 

Walter Meer 

Riedern 70 

3182 Ueberstorf 

079 442 18 65 

walter.meer@bssvbe.ch 
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